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 KOMPLEXES 
 BERUFSBILD

Die Nachfrage nach Immo-
bilien übersteigt in der Schweiz 
ungebrochen das Angebot. 
Gleichzeitig tummeln sich im 
Markt die unterschiedlichsten 
Verkaufsintermediäre, die um 
die Gunst der Verkäufer buhlen 
– mit zunehmender Kompeti-
tion. Entsprechend fantasie- 
und facettenreich sind die An-
gebote. Weil die Bezeichnung 
«Immobi lienmakler» nicht ge-
schützt ist, ist es für eine uner-
fahrene Verkäuferschaft nicht 
einfach, die seriösen Anbieter 
von Glücksrittern und Markt-
schreiern zu unterscheiden.

Die Realität ist: Der Mak-
lerberuf ist, soll er zur Zufrie-
denheit der Kunden führen, 
komplex. Die notwendigen Fä-
higkeiten verlangen Vorbil-
dung und Ausbildungen in 
verschiedenen Bereichen. Da-
neben ist die uneingeschränkte 
Bereitschaft entscheidend, in 

verschiedenen Sparten vertief-
te Kenntnisse und ausgewie-
sene Fähigkeiten zu erlangen 
– und sich laufend weiterzubil-
den. Ausgewiesene Maklerin-
nen und Makler, die diese Be-
reitschaft verinnerlicht haben, 
etablieren gemeinsam mit der 
Schweizerischen Maklerkam-
mer SMK nachhaltige Quali-
täts-Standards. 

Mit diesem Qualitätsver-
ständnis und dem entspre-
chenden Label, das auf einem 
klaren Leistungsprofil aufbaut, 
kann für Immobilienverkäufe-
rinnen und -verkäufer Orien-
tierung geschaffen werden. Das 
Label garantiert eine professi-
onelle Mäkelei auf sechs Eck-
pfeilern:

1. MARKTKENNTNISSE
Eine ausgewiesene Makle-

rin, ein ausgewiesener Makler 
kennt den Markt aus dem Eff-
eff. Dazu gehören das präzise 
Wissen um die aktuellen Prei-

se, Mieten und Besonderheiten 
in der Region. Denn nur so ist 
eine Maklerin oder ein Mak-
ler fähig, auf die Wünsche der 
Kunden einzugehen und deren 
Interessen zu vertreten.

2. UNABHÄNGIGKEIT
Eine ausgewiesene Makle-

rin, ein ausgewiesener Mak-
ler ist unabhängig, aber sehr 
gut vernetzt. Seriöse Immo-
bilienmakler arbeiten frei 
von Interessenskonflikten. 
Das Bundesgericht qualifi-
ziert jede Doppelmaklerei als 
Verstoss gegen Art. 415 OR, 
was zur Verwirkung sämtli-
cher Vergütungsansprüche 
des Maklers aus diesem Im-
mobiliengeschäft führt. Aber 
selbstverständlich verfügen 
Qualitäts-Makler und -mak-
lerinnen über ausgezeichnete 
Kontakte zu Dienstleistern wie 
Banken oder Notaren, die den 
Kundinnen und Kunden dien-
lich sein können.

3. KOMPETENZ
Für eine erfolgreiche Mak-

lerlaufbahn sind Kenntnisse 
und Erfahrungen in den ver-
schiedensten Bereichen un-
abdingbar – von der Bautech-
nik, der Immobilienbewertung 
und Finanzierung bis hin zum 
umfassenden rechtlichen Wis-
sen. Sattelfestigkeit ist auch 
in Marketing- und Werbean-
gelegenheiten sowie Versiche-
rungsfragen gefordert. Eine 
qualifizierte Maklerin und ein 
qualifizierter Makler müssen 
Fachexperten sein, darüber hi-
naus aber auch über Empathie 
und Verkaufstalent verfügen 
und zu klaren Wert- und Quali-
tätsansprüchen stehen.

4. QUALITÄTSGARANTIE
In der Beratungsqualität 

trennt sich die Spreu vom Wei-
zen. Professionelle Makler mit 
absolutem Qualitätsanspruch 
sind zuverlässige Begleiter und 
unabhängige Problemlöser. 

VERBAND
IMMOBILIENVERMARKTUNG

VERTRAUEN IST 
GUT, VERTRAG 
IST BESSER

Für eine unerfahrene Verkäuferschaft ist 
es schwierig, in der Immobilienvermark-
tung Gut von Böse zu unterscheiden. 
Wichtig ist, dass sie sich am Qualitätsan-
spruch orientiert. Und das Vertrauen  
mit einem professionellen Maklervertrag 
abstützt. TEXT —RUEDI TANNER*
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Ein verständlich 
 abgefasster Makler-
vertrag regelt die 
 Zusammenarbeit und 
stellt das Vertrauen 
auf ein professionelles 
Fundament.
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ANZEIGE

lien um Vertrauen und Qua-
lität. Ein Immobilienverkauf 
kann sich über Monate hinzie-
hen. Die Vertrauensbasis muss 
gegenseitig gesichert sein, das 
Bauchgefühl und die Chemie 
müssen stimmen. 

MAKLERVERTRAG 
ALS VERTRAUENS
FUNDAMENT

Der Aufbau dieses Ver-
trauens muss auf dem Fun-
dament eines transparenten 
und verständlich abgefass-
ten Maklervertrages stehen. 
Missverständnisse und Aus-
einandersetzungen werden 
so eliminiert. Im Maklerver-
trag muss das Verkaufsobjekt 
mit Angabe von Grundstücks-
grösse, Katasternummer und 
Adresse beschrieben werden. 
Die Vertragsdauer und die zu 

Die Kunden erhalten die Si-
cherheit, dass sie ernst genom-
men und die Dienstleistungen 
voll und ganz auf ihre individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnit-
ten werden. Digitale Tools sind 
wichtig, sie ersetzen die per-
sönliche und kompetente Leis-
tung einer Maklerin und eines 
Maklers mit Gütesiegel aber 
niemals. Denn Qualität lässt 
sich nur im persönlichen Kon-
takt wirklich erlebbar machen.

5. TRANSPARENZ
Ausgewiesene Makler ar-

beiten transparent und infor-
mieren laufend über den Stand 
der Verhandlungen, damit die 
Kunden jederzeit wissen, wor-
an sie sind.

6. VERTRAUEN
In der Immobilienvermark-

tung steht immer der Mensch 
im Vordergrund. Darum geht 
es beim Verkauf von Immobi-

erbringenden Dienstleistun-
gen des Maklers, der Makle-
rin müssen definiert sein. Es 
braucht die Angabe eines Ver-
kaufsrichtpreises der Liegen-
schaft. Kostenseitig müssen 
das Erfolgshonorar oder die 
Entschädigungsart sowie mög-
liche Bonus- und/oder Bear-
beitungshonorare geklärt wer-
den sowie die Fälligkeit, ebenso 
die Übernahme von Drittkos-
ten für Werbung und Mar-
keting. In den Vertrag gehört 
auch Klarheit darüber, welche 
Kosten bei einer allfälligen vor-
zeitigen Vertragsauflösung an-
fallen. Und der Kundenschutz 
für angeworbene Kaufinteres-
senten muss formuliert sein. 
Dazu kommt die Vollmacht 
für die Beschaffung von Doku-
menten und den Verkehr mit 
Behörden, Banken oder ande-
ren Finanzierungsinstituten. 
Und für den Fall, dass der fi-
nale Käufer nicht direkt durch 
den Makler, die Maklerin auf 

das Objekt aufmerksam wur-
de, sollte eine Exklusivklausel 
integriert, respektive die Ab-
handlung der Entschädigungs-
folgen definiert werden. Zu-
satzdienstleistungen, die vom 
Basisvertrag ausgeschlossen 
sind, müssen benannt werden, 
ebenso der allfällige Gerichts-
stand. Qualifizierte Makler le-
gen diesen Vertrag spätestens 
bei Abschluss der Verkaufs-
vorabklärungen als Vorschlag 
den Auftraggebenden vor. Der 
ausgehandelte Maklerver-
trag regelt sodann die Zusam-
menarbeit. Und sichert das 
gegenseitige Vertrauen ver-
traglich ab.  

*RUEDI  
TANNER

Der Autor ist Präsi-
dent der Schweize-
rischen Makler-
kammer SMK und 
Mitinhaber der 
Wirz Tanner Immo-
bilien AG in Bern.
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Basel
info@basel.creditreform.ch

Bern
info@bern.creditreform.ch

St.Gallen
info@st.gallen.creditreform.ch

Zürich
info@zuerich.creditreform.ch

Dank Bonität- und Wirtschafts-
auskünften wissen Sie immer, 
mit wem Sie es zu tun haben. 
Sie  erkennen Risiken, bevor 
sie überhaupt entstehen. Sie 
vermeiden Verluste. Doch das 
ist nur eine kleine Auswahl der 
Vorteile – mehr erfahren Sie 
auf www.crediweb.ch.

CREDIWEB

VERLUSTE
VERMEIDET 
MAN ONLINE


